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Abmahnschreiben wegen Parkplatz-
Fehler: So rechtzeitig handeln!

Erfahren Sie, wie Sie rechtlich gegen Besitzstörungen
vorgehen können und welche Fristen dabei zu beachten

sind.

Favoriten, Österreich - In den letzten Monaten häufen sich die
Berichte über Abmahnschreiben wegen Besitzstörungen in Wien.
Besonders betroffen sind Privatparkplätze, wo oft unberechtigt
abgestellte Fahrzeuge zur schnellen Abmahnschreiben führen
können. Das kann für viele Autofahrer ein teures und
nervenaufreibendes Unterfangen sein, das sie gerne vermeiden
würden. Doch wie sollte man in solch einem Fall reagieren? 
KURIER berichtet, dass es in den letzten Jahren zu einem
Anstieg dieser Vorgehensweisen gekommen ist, da
Abmahnschreiben oft mit kurzen Fristen und der Furcht vor
bevorstehenden Gerichtsverfahren verbunden sind. 

Um solche Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, zunächst zu

https://kurier.at/kolumnen/recht-praktisch/recht-praktisch-hilfe-ich-habe-irrtuemlich-auf-einem-privatparkplatz-geparkt/403051656


überprüfen, ob tatsächlich eine Besitzstörung vorliegt. Laut der
Zivilprozessordnung, § 454 ZPO, kann ein
Liegenschaftseigentümer innerhalb von 30 Tagen eine
Besitzstörungsklage beim Bezirksgericht einreichen. Allerdings
sollte die Klage sorgfältig geprüft werden, da hohe Kosten bei
einem Gerichtsverfahren auf die Beteiligten zukommen können.
Da die Frist zur Klageeinreichung erst mit Bekanntwerden der
Zulassungsdaten beginnt, können auch ältere Vorfälle
rechtzeitig abgemahnt werden.

Wichtige Fristen und Kosten

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem beim Thema Parken oft
schnell entschieden wird, oftmals aus Angst vor der
gerichtlichen Auseinandersetzung. Bei gewerblichen
Abmahnungen dürfen diese nur von Anwälten durchgeführt
werden. Aktuell sind die ersatzfähigen tariflichen Kosten, die
einem Abgemahnten auferlegt werden können, etwa 120 Euro.
Bei höheren Forderungen kann es ratsam sein, einen
gerichtlichen Unterlassungsvergleich anzubieten, um die Kosten
auf etwa 350 Euro zu reduzieren. 

Es ist auch essentiell, sich rechtzeitig mit den geforderten
Kosten auseinanderzusetzen, um eine angemessene Antwort auf
das Abmahnschreiben zu geben. Ein Hinweis auf mögliche
„Parkplatz-Abzocke“ kann durchaus angebracht sein, da die
Fristen ziemlich kurz sind und strikt eingehalten werden müssen.

Arten von Besitzstörungen

Die Definition von Besitzstörungen ist weit gefasst. Diese
betreffen nicht nur die unberechtigte Nutzung von Parkplätzen,
sondern können auch durch unbefugtes Betreten,
Lärmbelästigung oder Sachbeschädigung resultieren. Laut 
Kanzlei Herfurtner gibt es verschiedene Formen von
Besitzstörungen, die sowohl Privatpersonen als auch
Unternehmen belasten können. Diese reichen von der
Wegnahme von Besitz bis hin zur Lärmbelästigung, die das

https://kanzlei-herfurtner.de/besitzstoerung/


allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen. 

Die rechtlichen Grundlagen für den Schutz von Besitzern sind im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert und umfassen unter
anderem das Recht auf Besitzkehr und Besitzschutz. Besondere
Bestimmungen gelten für das Verfahren über
Besitzstörungsklagen, die prompt innerhalb der gesetzlich
festgelegten Frist eingereicht werden müssen. Ein Versäumnis
kann zu einem erheblichen Nachteil führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einem
Abmahnschreiben aufgrund einer Besitzstörung schnelles
Handeln gefragt ist. Autofahrer sollten sich unbedingt rechtzeitig
informieren und bei Unsicherheiten rechtlichen Rat einholen.
Nur so kann man unangenehme Überraschungen und
möglicherweise hohe Kosten vermeiden.
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Besuchen Sie uns auf: mein-wien.net
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